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Fälle aus der Praxis - hier greift der Schutz der D & O

Wann genau hat man nun aber so einen Fall, in dem die D & O einem Kopf und Kragen retten kann? Nun, da sind die 
verschiedensten Situationen denkbar. Wir möchten Ihnen hier gerne einfach eine kleine Auflistung von Praxisfällen 
präsentieren. So wird das Problem „Geschäftsführerhaftung“ sicher noch greifbarer. Die Beispielfälle gehen sowohl auf 
die persönliche Haftung gegenüber geschädigten Dritten, wie auch gegenüber der GmbH selbst eingehen.

Hier besteht persönliche Haftung gegenüber Dritten:

•	 wenn Sie Ihre Aufklärungspflichten gegenüber Vertragspart-
nern bei drohender Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
verletzen

•	 wenn Sie den Jahresabschluss nicht rechtzeitig oder unzu-
treffend erstellen und der Vertragspartner der Gesellschaft 
bei rechtzeitiger oder fehlerfreier Erstellung die Geschäfts-
beziehung abgebrochen hätte

•	 bei Schäden von Arbeitnehmern, Sozialversicherungsträ-
gern und der Bundesagentur für Arbeit wegen verspäteter 
Insolvenzantragsstellung durch Sie

•	 gegenüber Gläubigern, wenn Sie gegen die Pflicht zur ord-
nungsgemäßen Stellung des Insolvenzantrages verstoßen

•	 wenn Sie im Rechtsverkehr eine tatsächlich nicht vorhande-
ne Solvenz des Unternehmens vorgeben (sog. Vermögensvermischung)

•	 wenn Sie die Gesellschaft nur unzureichend mit dem nötigen Kapital ausstatten (Unterkapitalisierung).

Hier besteht persönliche Haftung gegenüber der GmbH:

•	 wenn Sie im Rahmen einer Betriebserweiterung z. B. ein 
spezielles, maßgefertigtes Regalsystem abnicken, sich 
bei Bauabnahme aber herausstellt, dass dieses nicht den 
Brandschutzvorschriften entspricht  
(Kosten für Aus-, Um- und Neueinbau)

•	 Sie führen ein neues Produkt ein, ohne hierfür ausreichend 
Marktanalyse betrieben zu haben.  
Da sich kaum Käufer dafür finden, entsteht der GmbH ein 
Verlust.

•	 Rechnungen werden ohne ausreichende Kontrolle abge-
zeichnet

•	 Sie versäumen die Fristwahrung, weshalb eine Forderung 
verjährt und nicht mehr eintreibbar ist. 

•	 Es erfolgt regelmäßig Kreditverkauf von Waren ohne die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers ausreichend  
zu prüfen. Der Kreditversicherer kommt daher für den Schaden nicht auf.

•	 Ihnen wird zur Last gelegt, Arbeitsverträge abgeschlossen und sonstige Verpflichtungen eingegangen zu sein, 
obwohl sich die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft bereits abzeichnete.

•	 Bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern erfolgt eine unzureichende Überprüfung der Personalien.  
Ein bereits vorbestrafter Mitarbeiter unterschlägt dann Firmengelder.

•	 Durch die verspätete Abführung von Lohn-/Kirchensteuer an das Finanzamt entstehen der GmbH  
erhebliche Kosten.

•	 Ihnen wird Vorgeworfen, Scheinselbständige zu beschäftigen.

In beiden Bereichen könnten die Schadenbeispiele noch beliebig fortgesetzt werden. 

Fazit: Eine GmbH ohne D & O ähnelt einem Fallschirmspringer, der auf den zweiten Schirm und seinen Helm verzichtet. 
Geht der Hauptschirm nicht auf oder reißt er, geht es schnurstracks in den Abgrund. Gehen Sie bitte kein Risiko ein. 
Denken Sie an Ihre Firma, denken Sie an sich und denken Sie an Ihre Familie.

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, bleiben aber ohne Gewähr. Es gelten die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wenden Sie sich bei steuerrechtlichen 
Fragen an einen Steuerberater. Bildquelle: www.istockphoto.com und www.fotolia.com
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